
Ve r kûnd-Schei n.

diespfarrlichen Verkündbuche, dass der

Bräutigam : c

aus dem

i QA c

in der hiesigen Kirche zu St 

während des öffentlichen Gottesdienstes

.^7/

mit seiner Braut:

verkündet und gesetzliches Ehehindernis nicht entdeckt worden sei.

Urkund dessen meine eigenhändige Namensfertigung und das beigedruckte

Kirchensiegel.
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